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Merkblatt

far Leiharbeitnehmer

Leiharbeithnehmer im Sinne des ,Gesetzes zur
Regelung der gewerbsmafigen Arbeitnehmer-
uberlassung* (AUG) vom 7. August 1972 — BGBI. |
S. 1393 - ist ein Arbeitnehmer, der zu einem
Verleiher in einem Arbeitsverhéltnis steht und
Dritten (Entleihern) gewerbsmalfig zur Arbeits-
leistung Uberlassen wird.

Wenn Sie nicht deutscher Staatsangehdriger
sind, hat der Verleiher lhnen dieses Merkblatt
und den Nachweis Uber die wesentlichen
Arbeitsbedingungen (s. Ziff. 2) auf Verlangen in
Ihrer Muttersprache auszuhandigen.

A. Arbeitsverhaltnis

1. Grundlage der erlaubten Tatigkeit eines
Leiharbeitnehmers ist der Abschluss eines
Arbeitsvertrages mit einem Verleiher, der eine
Erlaubnis der Regionaldirektion der Bundes-
agentur  for  Arbeit zur  gewerbsmé&Rigen
Uberlassung von Arbeitnehmern hat.

Fehlt die Erlaubnis und greifen Ausnahmen von
der Erlaubnispflicht nicht ein, ist der Arbeitsvertrag
zwischen Ihnen und dem Verleiher unwirksam. In
diesem Falle kommt ein Arbeitsverhaltnis zwischen
Ihnen und dem Entleiher zustande, und zwar zu
dem  zwischen  Verleiher und  Entleiher
vorgesehenen Zeitpunkt.

Lag zwar urspringlich eine Erlaubnis vor und
entféllt diese im Verlaufe der vertraglichen
Beziehung, hat der Verleiher Sie unverziglich Gber
den Zeitpunkt des Wegfalls der Erlaubnis zu
unterrichten und Sie auf das voraussichtliche Ende
der Abwicklung hinzuweisen. Die Abwicklungsfrist
betrégt hdchstens 12 Monate.

2. Der Nachweis der wesentlichen Vertrags-
bedingungen des Leiharbeitsverhaltnisses richtet
sich nach 8 11 Abs. 1 AUG und den
Bestimmungen des Nachweisgesetzes (NachwG).

Der Verleiher ist verpflichtet, die wesentlichen
Inhalte des Leiharbeitsverhéltnisses in eine Nieder-
schrift aufzunehmen. Wenn Ihnen ein schriftlicher
Arbeitsvertrag ausgehandigt worden ist, entféllt die
Verpflichtung, soweit der Vertrag mindestens
folgende Angaben enthalt:

¢ Name und Anschrift der Vertragsparteien,

e der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsver-
héltnisses,

e bei Dbefristeten Arbeitsverhdltnissen die
vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhaltnisses,
e der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht
nur an einem bestimmten Arbeitsort tatig sein

soll, ein Hinweis darauf, dass der Arbeitnehmer
an verschiedenen Orten beschéftigt werden
kann,

e eine kurze Charakterisierung oder Beschreib-
ung der vom Arbeithehmer zu leistenden
Tatigkeit,

e die Zusammensetzung und Ho6he des
Arbeitsentgelts einschlie3lich der Zuschlage,
der Zulagen, Pramien und Sonderzahlungen
sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts
und deren Falligkeit,

o die vereinbarte Arbeitszeit,
e die Dauer des jahrlichen Erholungsurlaubs,

o die Fristen fur die Kundigung des Arbeitsver-
haltnisses,

e ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf
die Tarifvertrage, Betriebs- oder Dienstverein-
barungen, die auf das Arbeitsverhéltnis anzu-
wenden sind,

e Firma und Anschrift des Verleihers, die
Erlaubnisbehdrde sowie Ort und" Datum der
Erteilung der Erlaubnis nach § 1 AUG,

e Art und Hohe der Leistungen fur Zeiten, in
denen der Leiharbeitnehmer nicht verliehen ist.

§ 2 Abs. 1 Satz 1 NachwG regelt, dass spatestens
einen Monat nach Beginn des Arbeitsverhaltnisses
die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich
niederzulegen sind, die Niederschrift  zu
unterzeichnen und lhnen als Leiharbeithehmer
auszuhandigen ist.

Zur Gewadhrleistung der Rechtssicherheit der
Vertragsparteien wird die Aushandigung einer
derartigen Niederschrift, besonders bei
Befristungen, immer vor Beginn der Beschéftigung
empfohlen.

3. Grundséatzlich haben Sie Anspruch auf Ersatz
von Aufwendungen (z. B. Fahrt- und
Ubernachtungskosten) bei auswartigem
Einsatz (8 670 BGB) Tarifvertraglich oder
einzelvertraglich kdénnen abweichende
Regelungen getroffen werden. Ob und ggf. in
welchem Umfang diese Aufwendungen auch
steuerfrei ersetzt werden kdnnen, ist von den im
jeweiligen Einzelfall zu beachtenden steuerlichen
Regelungen abhangig.

4. Die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer-
vertretungen (Betriebsrate, Personalrate) nach
dem Betriebsverfassungsgesetz bzw. Bundesper-
sonalvertretungsgesetz  sind auch von den
Verleihbetrieben und deren Beschaftigten zu
beachten.

5. Der Verleiher darf Ihnen nicht untersagen, nach
Beendigung lhres Leiharbeitsverhdaltnisses ein
Arbeitsverhaltnis mit dem Entleiher einzugehen.
Entsprechende Vereinbarungen sowie ahnliche
Vereinbarungen zwischen Entleiher und Verleiher
sind grundsatzlich unwirksam.



6. Der Verleiner hat lhnen das vereinbarte
Arbeitsentgelt auch dann zu zahlen, wenn er Sie
nicht bei einem Entleiher beschéaftigen kann. Ihr
Recht auf Vergutung kann — langstens bis
31.12.2010 - durch Vereinbarung von Kurzarbeit
aufgehoben werden, wenn Ihnen Kurzarbeitergeld
nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Ill gezahlt wird.

7. Sie sind nicht verpflichtet, bei einem Entleiher
tatig zu werden, soweit dieser durch einen
Arbeitskampf unmittelbar betroffen ist. Bei einem
solchen Arbeitskampf muss der Verleiher Sie auf
Ihr Leistungsverweigerungsrecht hinweisen.

B. Gleichstellungsgrundsatz und Ausnahmen

1. Fir die Zeit der Uberlassung haben Sie
grundsatzlich Anspruch, hinsichtlich der
Gewahrung der wesentlichen Arbeitsbedingungen
einschliel3lich des Arbeitsentgelts einem
vergleichbaren Arbeitnehmer im Betrieb des
Entleihers gleichgestellt zu werden (§ 3 Abs. 1 Nr.
3 und § 9 Nr. 2 AUG). Andere Vereinbarungen
sind unwirksam.

2. Von diesem Gleichstellungsgrundsatz darf nur
in folgenden Fallen abgewichen werden:

e Fur Ihr Leiharbeitsverhéltnis gilt ein Tarifvertrag,
der die wesentlichen Arbeitsbedingungen wie
Arbeitsentgelt, Arbeitszeit, Urlaub regelt. Ein
solcher Tarifvertrag ist zum einen anwendbar,
wenn Sie Mitglied der Gewerkschaft sind und
Ihr  Arbeitgeber Mitglied des Arbeitgeber-
verbandes ist, die den Tarifvertrag geschlossen
haben. Zum anderen kann im Arbeitsvertrag
zwischen lhnen und lhrem Arbeitgeber
(Verleiher) die Anwendung eines bestimmten
Tarifvertrages vereinbart werden.

e Wenn Sie vor Abschluss des Leiharbeitsver-
trages arbeitslos waren, kann Ihnen der
Verleiher bis zu sechs Wochen ein
Nettoarbeitsentgelt zahlen, das der Hohe des
Betrages entspricht, den Sie zuletzt als
Arbeitslosengeld erhalten haben oder erhalten
hatten.

C. Sozialversicherung

Dem Verleiher als Ihrem Arbeitgeber obliegt, wie
jedem anderen Arbeitgeber auch, die Abfiihrung
der Beitrage Zu allen Zweigen der
Sozialversicherung. Kommt er dieser Verpflichtung
nicht nach, so haftet dafur der Entleiher, soweit
ihm  Arbeitnehmer gegen Vergitung zur
Arbeitsleistung Uberlassen worden sind (§ 28 e
Abs. 2 Sozialgesetzbuch — SGB — IV).

D. Arbeitsschutz und Unfallverhiitung
Ihre Tatigkeit bei dem Entleiher unterliegt den fur

den Betrieb des Entleihers geltenden 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften des Arbeitsschutzrechts.

Fir die Einhaltung dieser Vorschriften sind
Verleiher und Entleiher verantwortlich. Der
Entleiher hat auch die im Rahmen der gesetzlichen
Unfallverhitung notwendigen Unfallverhiitungs-
maflinahmen zu treffen. Sie sind verpflichtet, die
entsprechenden Vorschriften zu befolgen.

Der Entleiher hat Sie ferner, insbesondere vor
Beginn der Beschaftigung und bei Veranderungen
in seinem Arbeitsbereich, Uber Gefahren fir
Sicherheit und Gesundheit, denen Sie bei der
Arbeit ausgesetzt sein kbénnen, sowie Uber die
MaRnahmen und Einrichtungen zur Abwendung
dieser Gefahren zu unterrichten. Der Entleiher hat
Sie zusatzlich uber die Notwendigkeit besonderer
Qualifikationen oder beruflicher Fahigkeiten oder
einer besonderen &rztlichen Uberwachung sowie
Uber  erhthte besondere  Gefahren  des
Arbeitsplatzes zu unterrichten.

E. Frihzeitige Arbeitsuchendmeldung gemaéaR
8§ 38 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IlI

Wenn |hr Arbeitsverhéltnis beim Verleiher durch
Kindigung oder Ablauf der Befristung endet, sind
Sie verpflichtet, sich nach Kenntnis des
Beendigungszeitpunktes  personlich  bei  der
Agentur fUr Arbeit arbeitsuchend zu melden. Zur
Wahrung der gesetzlichen Meldefrist kann auch
eine telefonische Anzeige unter Angabe der
personlichen Daten und des Beendigungs-
zeitpunktes  ausreichend sein, wenn die
personliche Meldung nach terminlicher Verein-
barung nachgeholt wird.

Bei verspateter Arbeitsuchendmeldung tritt eine
Sperrzeit von einer Woche ein (8 144 Abs. 1 Nr. 7
u. Abs. 6 Sozialgesetzbuch - SGB III).

F. Zustandigkeitsfragen

Zur Entscheidung von Streitigkeiten aus dem
Leiharbeitsverhaltnis zwischen Ihnen und dem
Verleiher sind die Arbeitsgerichte zustandig.
Néhere Auskinfte in diesem Bereich erteilen
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbande, Rechts-
anwélte sowie die fir die Uberwachung der
Verleiher zustandigen Regionaldirektionen der
Bundesagentur flr Arbeit

Bei Zweifeln, ob der Verleiher die erforderliche
Erlaubnis der Bundesagentur fiir Arbeit besitzt,
kénnen Sie sich an die zustandige Regional-
direktion wenden.

Die Informationen Uber die Arbeithnehmeriber-
lassung erhalten Sie unter folgender Internet-
adresse:

www.arbeitsagentur.de >  Unternehmen >
Rechtsgrundlagen > Arbeitnehmeriberlassung



http://www.arbeitsagentur.de/

	Merkblatt für Leiharbeitnehmer
	A. Arbeitsverhältnis


